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1. Verfahrensvermerke und Rechtsgrundlagen

1.1 Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs.1 BauGB

Billigung des Vorentwurfs und Beschluss der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 Abs. 1 BauGB) und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und der frühzeitigen
öffentlichen Auslegung

Frühzeitige öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 1 BauGB) und frühzeitige Beteiligung der 
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)

Billigung des Entwurfs und Beschluss der Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) und der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung

Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) und Beteiligung der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)

Feststellungsbeschluss

Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung durch das 

Landratsamt Böblingen (§ 6 BauGB)

Bekanntmachung des Feststellungsbeschlusses und der Genehmigung des 

Landratsamts Böblingen (Inkrafttreten)

_______________ den __.__.____
Helena Österle 
(Vorsitzende des Gemeindeverwaltungsverbands Aidlingen/Grafenau, Bürgermeisterin Gemeinde Aidlingen)

1.2 Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen dieser Flächennutzungsplanänderung sind:

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) 

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Juli 2023 (BGBl. I S. 176) m.W.v. 07.07.2023

 Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 

Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

Begründungen zur Flächennutzungsplanänderung
Fassung vom 01.12.2025 Seite 1
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2. Plangebiet

Der Gemeindeverwaltungsverband Aidlingen/Grafenau (GVV) liegt im Landkreis Böblingen, innerhalb des Re-

gierungsbezirks Stuttgart. Der GVV umfasst eine Gebietsfläche von 3.960 Hektar mit insgesamt 16.220 Ein-

wohnern (Stand: 4/2022; Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg).

Das Plangebiet umfasst die Gemarkungsflächen Grafenau.

Die Gemeinde Grafenau besteht aus den ehemals selbständigen Gemeinden Dätzingen und Döffingen. Sie 

umfasst eine Fläche von 1.304 ha und ca. 6.868 Einwohner

Begründungen zur Flächennutzungsplanänderung
Fassung vom 01.12.2025 Seite 2

Abb. 2-1: Abgrenzung Gebiet GVV sowie des Plangebiets Grafenau
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3. Anlass der Planung und Zielsetzung der Teilfortschreibung

3.1 Gültiger Flächennutzungsplan

Der derzeit gültige Flächennutzungsplan (FNP) ist nach seiner Genehmigung durch das Landratsamt am 

06.05.2006 in Kraft getreten. Um den verschiedenen Entwicklungen Rechnung zu tragen, erfolgte im Jahr 

2021 eine punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich „Erweiterung Gewerbegebiet Röte in 

Graufenau - Döffingen“. Weitere Teiländerungen erfolgten Anfang 2025, parallel zu den jeweiligen Bebau-

ungsplanverfahren: Punktuelle Änderung im Bereich „Reute, 1. Erweiterung“ zur Ausweisung eines Schup-

pengebiets in Aidlingen und eine punktuelle Änderung im Bereich „Unterm Wäldle“ zur Ausweisung einer 

Gemeinbedarfsfläche und Realisierung eines Kindergartens in Aidlingen – Dachtel.

Ansonsten erfolgten seit dem Jahr 2006 keine Änderungen oder Teilfortschreibungen.

3.2 Anlass und Zielsetzung der Flächennutzungsplanteilfortschreibung 

Auf der Gemarkung Grafenau besteht bereits seit längerer Zeit ein hoher Bedarf an gewerblichen Bauflä-

chen. Der kurzfristige Gewerbeflächenbedarf wurde im Jahr 2021 durch die Bebauungspläne „Erweiterung 

Gewerbegebiet Röte, 1. Änderung“, „2. Erweiterung Gewerbegebiet Röte“ sowie „3. Erweiterung Gewerbege-

biet Röte“ gedeckt. Das betreffende Gebiet ist inzwischen vollständig bebaut bzw. befindet sich in Privatei-

gentum, sodass die bislang unentwickelten Flächen kurzfristig nicht mehr zur Verfügung stehen.

Vor diesem Hintergrund sieht sich der Gemeindeverwaltungsverband veranlasst, eine Teilfortschreibung des 

Flächennutzungsplans im Bereich Gewerbe in Grafenau vorzunehmen. Eine umfassende Fortschreibung des 

gesamten Flächennutzungsplans wird derzeit nicht als erforderlich erachtet, da im Bestand sowie für ande-

re Nutzungsarten weiterhin ausreichend Restflächen für künftige bauliche Maßnahmen zur Verfügung ste-

hen.

Begründungen zur Flächennutzungsplanänderung
Fassung vom 01.12.2025 Seite 3
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4. Übergeordnete raumordnerische Aussagen und Festlegungen

4.1 Landesentwicklungsplan 2002

Der Landesentwicklungsplan (LEP) 2002 für das Land Baden-Württemberg enthält die Ziele und Grundsätze 

der Raumordnung für die räumliche Entwicklung. Er legt insbesondere fest:

 Raumkategorien (Verdichtungsräume, Randzonen um Verdichtungsräume, ländliche Räume mit Verdich-

tungsbereichen)

 die höheren zentralen Orte, nämlich Oberzentren und Mittelzentren, sowie die Mittelbereiche

 die Landesentwicklungsachsen

 besondere regionale Entwicklungsaufgaben für bestimmte Teilräume.

Die Gemeinde Grafenau ist dem Verdichtungsraum Stuttgart zugeordnet und befindet sich im Mittelbereich 

Böblingen / Sindelfingen. Sie wird als Gemeinde beschränkt auf Eigenentwicklung festgelegt.

Eigenentwicklung ist nach dem Landesentwicklungsplan 2002 (PS 3.1.5 Z) wie folgt definiert:

„Gemeinden, in denen aus besonderen Gründen, insbesondere aus Rücksicht auf Naturgüter, keine über die 

Eigenentwicklung hinausgehende Siedlungstätigkeit stattfinden soll, werden in den Regionalplänen ausge-

wiesen. Der Rahmen der Eigenentwicklung soll es den Gemeinden ermöglichen, ihre gewachsene Struktur 

zu erhalten und angemessen weiterzuentwickeln. Zur Eigenentwicklung einer Gemeinde gehört die Schaf-

fung von Wohnraum und Arbeitsplätzen für den Bedarf aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung und 

für den inneren Bedarf sowie für die Aufnahme von Spätaussiedlern.“ „Den sich für die Eigenentwicklung er-

gebenden Bedarf kann jede Gemeinde nach der Erforderlichkeit und den voraussehbaren Bedürfnissen (§ 1 

Abs. 3 und § 5 Abs. 1 BauGB) geltend machen …“

4.2 Regionalplan Stuttgart 

Der Gemeindeverwaltungsverband gehört zum Regionalverband Stuttgart. Im Regionalplan Stuttgart werden 

die Grundsätze und Ziele des Landesentwicklungsplans weiter  konkretisiert.  Seine Aussagen sind somit 

auch für die Flächennutzungsplanung der Städte und Gemeinden von großer Bedeutung. 

In der Region Stuttgart werden „Gemeinden, in denen aus besonderen Gründen, vor allem aus Rücksicht auf 

Naturgüter, keine über die Eigenentwicklung hinausgehende Siedlungstätigkeit stattfinden soll“, als Gemein-

den, beschränkt auf Eigenentwicklung festgelegt. In der stark verdichteten Region Stuttgart ist es auch künf-

tig erforderlich, die Ordnung und Entwicklung der Siedlungs- und Freiraumstruktur sowie deren Abstim-

mung mit den Verkehrs- und Versorgungsnetzen im Planungszeitraum so zu gestalten, dass eine ausgewo-

gene und auf die raumstrukturellen Gegebenheiten abgestimmte nachhaltige Entwicklung der Region er-

möglicht und umgesetzt werden kann. 

Begründungen zur Flächennutzungsplanänderung
Fassung vom 01.12.2025 Seite 4
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Mit diesem Instrument der Regionalplanung soll die Siedlungsentwicklung zusammen mit den anderen In-

strumenten (Entwicklungsachsen und deren Aufgliederung in Siedlungsbereiche und Grünzäsuren, Zentrale 

Orte, Schwerpunktbildung, Innenentwicklung) der voraussichtlichen demografischen Entwicklung und der 

Auslastung der Infrastrukturen in den Städten und Gemeinden der Region angemessen, zielgerichtet und 

ausgewogen gesteuert werden. Insgesamt wird dadurch auch die übergemeindliche Abstimmung der sich oft 

widerstreitenden Raumansprüche für Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Ver- und Entsorgung sowie Erholung un-

tereinander und mit den ökologischen Erfordernissen konkretisiert.  Raumstrukturelle Gegebenheiten wie 

Topographie oder die verkehrliche Erschließung sind weitere besondere Gründe.

Die Sicherung ausreichend großer, zusammenhängender, wenig zerschnittener Freiräume wird unterstützt 

durch eine zurückhaltende, an den genannten Erfordernissen orientierten Siedlungsentwicklung außerhalb 

der Entwicklungsachsen und einer verstärkten Entwicklung in den Schwerpunkten für den Wohnungsbau 

bzw. für Gewerbe, Industrie und Dienstleistungseinrichtungen (Vorgabe des Landesentwicklungsplans).

Allerdings bleibt hier festzuhalten, dass auch für Gemeinden mit Eigenentwicklung mit ihren Bürgerinnen 

und Bürgern die Voraussetzungen für die Gestaltung und Weiterentwicklung gleichmäßiger Lebensverhält-

nisse nach GG gelten muss.

Begründungen zur Flächennutzungsplanänderung
Fassung vom 01.12.2025 Seite 5
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5. Gewerbeflächenbedarf 

Im Flächennutzungsplan ist für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebauli-

chen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde 

in den Grundzügen darzustellen (§ 5 Abs. 1 BauGB). Dafür ist es notwendig, die voraussehbaren Bedürfnisse  

der Gemeinden bestmöglich zu erfassen und zu prognostizieren. Ein wesentlicher Baustein ist dabei die Ge-

werbeflächenbedarfsberechung.

In Grafenau ist die Nachfrage nach Gewerbeflächen stets hoch. Dies u.a. aufgrund der Lage im Raum Stutt-

gart, aber auch der guten Anbindung an übergeordnete Entwicklungsachsen Stuttgart-Böblingen/Sindelfin-

gen-Herrenberg und Stuttgart-Leonberg, der Bundesstraße B464 und der räumlichen Nähe zu Sindelfingen 

und zum Wirtschaftsstandort Böblingen-Sindelfingen.

Bereits im Jahr 2017 waren die im gültigen FNP ausgewiesenen Entwicklungsflächen mit dem Zielhorizont 

2020 fast vollständig bebaut, weshalb für den kurzfristigen Bedarf eine Flächennutzungsplanänderung „2. 

Erweiterung Gewerbegebiet Röte“ veranlasst wurde, mit welcher insgesamt 2,45 ha Gewerbeflächen entwi-

ckelt wurden.

Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde festgestellt, dass sich der Bedarf vor allem aufgrund der Erweiterungs-

wünsche der ansässigen Betriebe / Umsiedlungen aus der Ortslage aber auch aufgrund von Anfragen aus 

der Region für Gewerbeflächen ergibt. Mit der 1.-3. Erweiterung des Gewerbegebiets „Röte“ wurde eine ver-

fügbare Gewerbefläche von 3,62 ha brutto festgestellt. Davon bebaubar sind allerdings aufgrund der notwen-

digen Erschließungsbereiche und grünordnerischen Festsetzungen lediglich ca. 66 % (2,39 ha). Darüber hin-

aus war die Gemeinde von einem Baulandumlegungsverfahren abhängig, da sich die Flächen nicht im Eigen-

tum der Gemeinde befanden / befinden und diese seitens der Eigentümer nicht bzw. nur bedingt veräußert 

wurden, sodass auch nach langwierigen und intensiven Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern ca. 

0,62 ha (17 %) privat zugeteilt werden mussten. Damit verblieben der Gemeinde im Jahr 2017  Flächen von 

ca. 1,95 ha. Diese wurden inzwischen von den ansässigen Betrieben für Erweiterungszwecke und neu ange-

siedelten Betrieben gesichert und sind überwiegend bebaut, bzw stehen derzeit im Verkauf. 

Die privaten und bislang unbebauten Grundstücke stehen der Gemeinde weiterhin nicht zur Verfügung.

Begründungen zur Flächennutzungsplanänderung
Fassung vom 01.12.2025 Seite 6
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Demnach benötigt  die  Gemeinde dringend weitere  Gewerbeflächen.  Das gesamte Gewerbegebiet  „Röte“ 

wurde im Jahr 2006 im Rahmen der FNP-Fortschreibung zwar als bestehende Gewerbefläche dargestellt,  

allerdings war zu diesem Zeitpunkt keine der Flächen bebaut.

Begründungen zur Flächennutzungsplanänderung
Fassung vom 01.12.2025 Seite 7

Abb. 5-1: Luftbild (Quelle: LUBW) mit Geltungsbereich gültige 2. Erweiterung (schwarz gestrichelt)
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Insgesamt handelt es sich bei dem Gewerbegebiet „Röte“ um eine Fläche von ca. 12 ha im Bestand, weshalb 

die Verwaltung davon ausgeht, dass eine ähnlich große Fläche auch in Zukunft benötigt wird, um den Bedarf 

zu decken.

Faktisch sind Flächen angrenzend an die Bertha-Benz-Straße und die Mercedesstraße bereits erschlossen, 

wofür aber noch kein Planungsrecht vorhanden ist.

Begründungen zur Flächennutzungsplanänderung
Fassung vom 01.12.2025 Seite 8

Abb. 5-2: Luftbild 2006 (Quelle: Google Earth) mit Lage des Gewerbegebiets „Röte“ (schwarz gestrichelt)
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6. Standortalternativenprüfung

6.1 Grundsätzliche Vorgehensweise bei der Ermittlung potenzieller Gewerbeflächen 

 Festlegung von Ausschlusskriterien, z.B. Verstoß gegen das Anbindungsgebot von Siedlungsflächen ge-

mäß Plansatz  3.1.9  (Z)  LEP 2002,  FFH-Gebiete,  Festgesetzte  Überschwemmungsgebiete  und Wasser-

schutzgebiet Zone I und II

 Festlegung von Eignungskriterien z.B. Städtebauliche Eignung

 Feststellung von Restriktionen auf Grund von regional- und fachplanerischen Vorgaben

 Konflikte mit dem Landschaftsraum bzw. -bild 

 Erstellung Gesamtbewertung

6.2 Potenzielle Gewerbentwicklungsflächen

Für die Gemeinde Grafenau kommt ausschließlich eine gewerbliche Entwicklung am bestehenden Gewerbe-

gebiet „Röte“ in Frage, da die weiteren Siedlungsflächen fast ausschließlich in Form von Wohngebieten ab-

gerundet werden und dadurch das räumliche Trennungsgebot nicht eingehalten werden würde. Darüber hin-

aus sind die Gemarkungen Dätzingen und Döffingen in allen anderen Bereichen fast vollständig von Land-

schaftsschutz-, FFH- oder Naturschutzgebieten umgeben. Eine Standortprüfung der gewerblichen Entwick-

lung für die Gemeinde Grafenau erfolgte im Zuge des am 23.09.2004 in Kraft getretenen Bebauungsplans für 

das heutige Gewerbegebiet Röte. (zwischenzeitlich 5 BPläne auf ca. 11 ha brutto). Dieses außerhalb der 

Wohnbauentwicklung an der K 1064 gelegene Gewerbegebiet mit kurzer Anbindung an die B 464 (ca. 2 km)  

konzentriert die gewerbliche Entwicklung für die beiden Teilorte Döffingen und Dätzingen an einer zentralen 

Stelle. Aus den Wohnortslagen ausgelagert wurden zwischenzeitlich zahlreiche gewerbliche Betriebe. Die 

bisherige Gewerbenutzung Ulrichstein in der Tallage von Grafenau-Döffingen wird im Zuge des gleichnami-

gen Sanierungsgebiets (im LSP- Programm des Landes) mittelfristig in Misch- bzw. soweit möglich Wohn-

nutzung umgewandelt. Eine erneute Standortalternativenprüfung für die vorliegende FNP-Teilfortschreibung 

ist demnach nicht erforderlich.

Eine Ausdehnung des Gebiets Röte in nördliche Richtung wäre aufgrund der derzeitigen einseitigen äußeren 

Erschließung durch die nördliche Kreisstraße zwar sinnvoll, allerdings befindet sich in diesem Bereich ein im 

Regionalplan ausgewiesener regionaler Grünzug, welcher bei Vorliegen von Standortalternativen nicht über-

plant werden darf.

Aus diesem Grund wird auf die Fläche „Röte“ Erweiterung im Osten zurück gegriffen. Bereits im Jahr 2016 

wurde hierfür von der Verwaltung gemeinsam mit dem Planungsbüro mquadrat Kommunkative Stadtent-

wicklung ein Gesamtkonzept entwickelt. Im Osten wurde die Abgrenzung dabei so gewählt, dass der im Regi-

onalplan Stuttgart ausgewiesene regionale Grünzug abschließend ausgeformt wird.

Begründungen zur Flächennutzungsplanänderung
Fassung vom 01.12.2025 Seite 9
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6.2.1 Bedarfsbegründung 

Bei der Frage nach dem Bedarf von Gewerbeflächen wird hierzu aufgeführt:

1. Der Verband Region Stuttgart hat zuletzt in seiner Sitzung des Planungsausschusses vom 2. Juli 2025  

selbst festgestellt, dass im Gebiet der Region Stuttgart und auch im Landkreis Böblingen der Bedarf an Ge-

werbeflächen nicht erfüllt werden kann. Angesichts der Flächennachfrage wegen der Transformation und 

Neuausrichtung der Wirtschaft ist dies jedoch für den Wirtschaftsstandort Region Stuttgart von zentraler 

Bedeutung (siehe Vorlage Nr. PLA 076-2025).

Diese Feststellung wird auch durch die Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart bestätigt (https://

www.ihk.de/stuttgart/standortpolitik/wirtschaftspolitische-positionen/neuer-inhalt4-1-09--4629414).

2. Das Gewerbegebiet Röte befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Wirtschaftsstandort Sindelfingen/

Böblingen und zum größten Automobilwerk der Daimler AG, das ohne Durchfahrt einer Ortslage erreicht 

werden kann. 

3. Die bisher entwickelten Gewerbeflächen der Gemeinde sind bis auf eine Fläche von circa 3300 m² an der 

Kreisstraße bebaut. Für diese restliche Fläche, welche vom ursprünglichen Käufer zurückgegeben wurde, 

Begründungen zur Flächennutzungsplanänderung
Fassung vom 01.12.2025 Seite 10

Abb. 6-1: Städtebauliches Konzept "Erweiterung Gewerbegebiet Röte" vom 03.11.2016
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liegen der Gemeinde aktuell sechs Anfragen vor. Unbebaute Grundstücke im geringen Umfang befinden sich 

ansonsten in Privatbesitz und sollen die eigene Unternehmenserweiterung sichern bzw. werden von den pri-

vaten Eigentümern nicht verkauft. Dies liegt zu einem erheblichen Anteil auch an der schwachen Position 

der Gemeinde in der Entwicklung von Flächen bereits bei der Aufstellung eines Bebauungsplans (s. unten 

Ziff. 6).

4.  Weitere Anfragen nach Gewerbeflächen (trotz  Wirtschaftskrise!)  konnte die  Gemeinde nicht  bedienen. 

Auswärtige Anfragen lehnt die Gemeinde grundsätzlich ab. In den vergangenen Jahren konnten 25 neue ge-

werbliche Anfragen mit örtlichem Bezug nicht bedient werden. 

5. Außerdem plant die Gemeinde mit dem ausgewiesenen Sanierungsgebiet Ulrichstein die Verlagerung von 

Gewerbebetrieben, um diese Innerortsfläche für die Wohnbebauung umzuwidmen. Die Fläche befindet sich 

störend in Tallage zwischen Wohngebietsbereichen der Gemeinde. Allerdings verfügt die Gemeinde über kei-

ne Tauschmöglichkeiten im Gewerbebereich.

6. Mit der Hereinnahme dieser Fläche von circa 10 ha in den Flächennutzungsplan plant die Gemeinde eine 

Änderung und Verbesserung ihrer Position bei der Umlegung: Bislang konnte die Gemeinde in den letzten 

Entwicklungsschritten nur kleinteilige Flächen bis zu 2 ha ausweisen, so dass in den letzten Jahren insge-

samt mittlerweile insgesamt fünf Bebauungspläne für die bebauten Flächen entwickelt werden mussten! Je-

doch steht auch die Gemeinde Grafenau dann bei den Eigentumsverhandlungen vor einer mangelnden Ver-

kaufsbereitschaft  der bisherigen Grundstückseigentümer.  Vor dem Landgericht  Stuttgart  wurde (überra-

schend) der Gemeinde durch Urteil bestätigt, dass die bisherigen Grundstückseigentümer einen Zuteilungs-

anspruch haben – unabhängig von der Größe des Einwurfgrundstücks! Mit der Ausweisung einer größeren 

Gewerbefläche können auch die alten Eigentümer mit ihrem Zuteilungsrecht bedient werden.

7. Die Flächen grenzen an die Mercedesstraße und Bertha-Benz-Straße und sind faktisch bereits erschlos-

sen und könnten durch Schaffung von Planungsrecht für die Gewerbeentwicklung genutzt werden.

6.2.2 Lage im Siedlungsgefüge

Die Gewerbefläche befindet sich am östlichen Siedlungsrand des Ortsteils Döffingen der Gemeinde Grafenau 

in Verlängerung zum bestehenden Gewerbegebiet „Röte“, welches westlich angrenzt. Im Norden Schließt 

das Gebiet an die Kreisstraße K1061 „Maichinger Straße“ an. Im Osten und Süden öffnet es sich in die freie 

Landschaft.

Begründungen zur Flächennutzungsplanänderung
Fassung vom 01.12.2025 Seite 11



Flächennutzungsplan
Punktuelle Änderung im Bereich Teilfortschreibung Gewerbe für die Gemeinde Grafenau
in Aidlingen/Grafenau

6.2.3 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 10,22 ha und orientiert sich in östliche Richtung 

am o.g. Gesamtkonzept aus 2016 sowie im Westen am bestehenden Gewerbegebiet „Röte“.

Begründungen zur Flächennutzungsplanänderung
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Abb. 6-1: Übersicht Plangebiet und Lage im Raum

Abb. 6-2: Geltungsbereich der Flächennutzungsplanteiländerung
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6.2.4 Bisherige FNP-Darstellung

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan stellt für den Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Teilände-

rung bisher eine Fläche für die Landwirtschaft dar.

Begründungen zur Flächennutzungsplanänderung
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Abb. 6-3: Flächennutzungsplan 2006 mit 1. Änderung von 2017 und Plangebiet (rote Umgrenzung)
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6.2.5 Punktuelle Änderung

Begründungen zur Flächennutzungsplanänderung
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Abb. 6-4: Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Röte“ (rote Umgrenzung)
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6.2.6 Übergeordnete Planungen

Regionalplan

 Regionaler Grünzug VBG
 Gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege 

(VBG), PS 3.2.1 ()
 Gebiet für Landwirtschaft (VBG), PS 3.2.2 (G)
 Regionaler Grünzug VRG (maßstäblicher 

Unschärfebereich)

VRG

VBG

keine Widersprüche zur 
Raumordnung

Flächennutzungsplan

Fläche für die Landwirtschaft Änderung erforderlich 

Berichtigung erforderlich

aus FNP entwickelt

Rechtskräftige 
Bebauungspläne

Gewerbegebiet Röte
1. Änderung Gewerbegebiet Röte
Erweiterung Gewerbegebiet Röte
BBP „2. Erweiterung Gewerbegebiet Röte“
BBP „3. Erweiterung Gewerbegebiet Röte“

Überplanung

angrenzend

nicht vorhanden

Landschaftsschutzgebiete

keines betroffen 

angrenzend (nicht betroffen)

räumliches Umfeld

Naturschutzgebiete

keines betroffen 

angrenzend (nicht betroffen)

räumliches Umfeld

Besonders geschützte Biotope

s.u. Streuobst
s.u. FFH-Mähwiese

betroffen 

angrenzend (nicht betroffen)

räumliches Umfeld

FFH-Mähwiese

Magere Flachland-Mähwiese an der K1064 östlich 
Grafenau (MW-Nr. 6510011546247932)

betroffen 

angrenzend (nicht betroffen)

räumliches Umfeld

Biotopverbund / 
Wildtierkorridor

Biotopverbund mittlere Standorte Kernfläche, 
Kernraum, Suchraum
Biotopverbundplanung neu aufgestellt durch Büro 
StadtLandFluss, durch GVV

betroffen 

angrenzend (nicht betroffen)

räumliches Umfeld

Geschützter Streuobstbestand 
(> 1.500 m²)

ca. 6.000 m² betroffen 

angrenzend (nicht betroffen)

räumliches Umfeld

Natura 2000 (FFH- und 
Vogelschutzgebiete)

- betroffen 

nicht betroffen

UVP-pflichtiges Vorhaben
- ja

nein
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Markierfeld
Markierfeld
Markierfeld
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Waldabstandsflächen (30 m)
- betroffen 

nicht betroffen

Oberflächengewässer / 
Gewässerrand

- betroffen 

nicht betroffen

Wasserschutzgebiete

- betroffen 

nicht betroffen

räumliches Umfeld

Überschwemmungsrisiko-
gebiete (HQextrem / HQ100)

- betroffen 

nicht betroffen

Klassifizierte Straßen und 
Bahnlinien

Kreisstraße K1064 „Maichinger Straße“ (Zubringer zu 
B464)

relevant

nicht relevant

Regionalplan

Zu beachtende Ziele der Raumordnung sind durch die Flächennutzungsplanänderung nicht betroffen. Der 

Geltungsbereich der geplanten Gewerbefläche „Röte“ ragt zwar in ein Vorranggebiet eines regionalen Grün-

zugs. Allerdings handelt es sich dabei um eine Tiefe von max. 50 m und damit eine maßstäbliche Unschärfe.  

Damit wird der regionale Grünzug abschließend ausgeformt. Eine weitere Ausdehnung in östliche Richtung 

hätte einen Zielverstoß zur Folge.

Zur Erhaltung und Verbesserung der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie zur Si-

cherung  und  Förderung  der  biologischen  Vielfalt  werden  Vorbehaltsgebiete  für  Naturschutz  und  Land-

schaftspflege festgelegt und in der Raumnutzungskarte gebietsscharf dargestellt. Ihren Belangen kommt 
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Abb. 6-5: Auszug aus dem Regionalplan
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bei der Abwägung mit konkurrierenden Nutzungen ein besonderes Gewicht zu.

Zusammenhängende Gebiete,  in denen die Landwirtschaft  besonders günstige Voraussetzungen für eine 

wirtschaftliche und ressourcenschonende Produktion vorfindet (Vorrangflur Stufe I gemäß Flurbilanz), wer-

den als  Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft festgelegt und in der Raumnutzungskarte  dargestellt. In 

den Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft ist der Erhaltung der besonders geeigneten landwirtschaftli-

chen Bodenflächen bei der Abwägung mit konkurrierenden Nutzungen ein besonderes Gewicht beizumes-

sen. Das Plangebiet ist gem. Flurbilanz 2022 als Vorrangflur einzustufen. Wie bereits erwähnt stehen der 

Gemeinde Grafenau allerdings keine Standortalternativen zur Entwicklung von Gewerbeflächen zur Verfü-

gung vgl. nachfolgende Abb:

Sonstige übergeordnete Planungen und Schutzgebiete

Betroffen sind ca. 6.000 m² nach § 33a NatSchG BW geschützte Streuobstbestände sowie ein Biotopverbund 

mittlere Standorte. Da keine Standortalternative möglich ist vgl. Kapitel  6.2 muss der Eingriff durch einen 

Ausnahmeantrag bei der unteren Naturschutzbehörde beantragt werden. Ziel ist ein Ausgleich im Anschluss 

an einen bestehenden Streuobstbestand östliche der Gewerbeflächen innerhalb des regionalen Grünzugs 

zur dauerhaften Sicherung und Entwicklung des Biotops sowie zur Aufwertung des Biotopverbunds.

Zudem ist die Magere Flachlandmähwiese an der K1064 östlich Grafenau durch die Planung betroffen und 

muss entsprechend im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ausgeglichen werden.

Begründungen zur Flächennutzungsplanänderung
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Darüber hinaus grenzt im Norden die bestehende Kreisstraße K 1064 an. Im Rahmen der anschließenden 

Bebauungsplanverfahren sind die Regelungen des StrG BW zu beachten.

Begründungen zur Flächennutzungsplanänderung
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Abb. 6-6: Luftbild LUBW mit Geltungsbereich „Röte“ Abb. 6-7: Auszug LUBW Biotopverbund mit Gelt. „Röte“
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7. Wesentliche Erkenntnisse aus dem Umweltbericht

- Wird im weiteren Verfahren ergänzt -

Zum Artenschutz sind bekannt:

 Wechselkröten im Bestandsgebiet des GE Röte

 Steinkauzkulisse im östlichen Streuobstbestand

Begründungen zur Flächennutzungsplanänderung
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8. Anlagen

1. Änderungsbereich „Röte“ in Grafenau

• Abgrenzungsplan A3, M2.500 vom 17.07.2024

• FNP Bestand mit Geltungsbereich „Röte“ A3, M2.500 vom 17.07.2024

• FNP Planung mit Geltungsbereich „Röte“ A3, M2.500 vom 17.07.2024
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Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 01.12.2025 für die Sitzung am 09.12.2025

Bearbeiter:

Jana Gfrörer/Stefanie Agner

Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen

07485/9769-0
info@gf-kom.de

Es  wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  mit  den  hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des  Gemeinderats  über-
einstimmt.

Ausgefertigt GV Aidlingen / Grafenau, den ..……………….

……………………………………………………………..

Helena  Österle (Vorsitzende  des  Gemeindeverwaltungsverbands  Aidlingen/Grafenau,  Bürgermeisterin 
Gemeinde Aidlingen)
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